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RS OGH 1976/3/4 6Ob160/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1976

Norm

ZPO §391 C

Rechtssatz

Da ein Preisminderungsanspruch keine aufrechenbare Gegenforderung darstellt, sondern einen Anspruch auf

Minderung des Entgeltes, ist es unrichtig, einen solchen gegen die Kaufpreisforderung kompensando einzuwenden.

Entscheidungstexte

6 Ob 160/75
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